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           Mustersatzung für (neu zu gründende) För dervereine  
 
 
 
§  1   Name, Sitz, Geschäftsjahr  

 

1.1 Der Verein führt den Namen .................................................. 

 

1.2.  Er hat seinen Sitz in Hamburg und ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht  

 Hamburg eingetragen. 

 

1.3. Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

 

§  2    Vereinszweck  

 

2.1. Zweck des Vereins ist die Förderung des Sportes. Zweck des Vereins ist ebenfalls die 

Beschaffung von Mitteln für die Verwirklichung dieses gemeinnützigen Zwecks durch 

andere steuerbegünstigte Körperschaften und Körperschaften des öffentlichen Rechts.  

 

2.2. Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch  

 

- die Weiterleitung von finanziellen Mitteln an andere steuerbegünstigte 

Körperschaften für die Verwirklichung von gemeinnützigen Zwecken im Sinne von 

Ziffer 2.1 

- (-je nach konkreter Förderungsabsicht ergänzen; z.B. die Beschaffung von Mitteln 

für den Bau von Sportstätten -z.B. Lehrschwimmbecken- und den Erwerb von 

Sachmitteln, die wiederum bestimmten gemeinnützigen, den jeweiligen Sport 

ausübenden Vereinen zur Nutzung durch ihre Mitglieder zur Verfügung gestellt 

werden; ebenso z.B. der Erwerb Nutzungs-Rechten an Sportstätten, die wiederum 

den sportausübenden Vereinen zur Nutzung durch ihre Mitglieder weiterübertragen 

werden.) 
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2.3. Der Verein strebt die Mitgliedschaft im Hamburger Sport-Bund e.V. an. 

 

§ 3 Gemeinnützigkeit 

 

3.1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne  

des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. 

 

3.2. Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Line eigenwirtschaftliche Zwecke.  

 

3.3. Alle Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 

 Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

 

3.4. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zwecke des Vereins fremd sind, 

 oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 

3.5. Ausscheidende Mitglieder haben gegen den Verein keine Ansprüche auf Zahlung des  

Wertes eines Anteils am Vereinsvermögen. 

 

3.6. Auf Beschluss der Mitgliederversammlung (oder eines anderen, zu benennenden  

Organs) darf der Verein Mitgliedern des Vorstandes oder Mitgliedern anderer Organe  

und Inhaber von Funktionen Aufwandsentschädigungen nach § 3 Ziffer 26 a EStG  

(Ehrenamtspauschale) bis zur dort festgesetzten Höhe zahlen. 

 

§  4    Erwerb der Mitgliedschaft:  

 

4.1.  Mitglied des Vereins kann jede natürliche (und jede juristische) Person werden. 

 

4.2. Über den schriftlichen Antrag entscheidet der Vorstand. Bei Minderjährigen ist die Zu- 

 stimmung des gesetzlichen Vertreters erforderlich. 

 

§ 5 Mitgliedschaft 

 

 (Mitgliederarten, z.B. Gründungs- und / oder Förder-Mitglieder)  

 

§  6    Beendigung der Mitgliedschaft: 
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6.1. Mit dem Tod des Mitglieds (bei juristischen Personen: mit ihrer Auflösung); 

 

6.2. durch schriftliche Kündigung zum Ende eines Kalenderjahres unter Beachtung einer 

 Kündigungsfrist von 3 Monaten;  

 

6.3. durch Ausschluss aus dem Verein. Der Vorstand kann ein Mitglied ausschließen,  

 wenn es 

 

 - trotz Mahnung länger als 6 Monate seinen Beitragsverpflichtungen nicht nachge- 

   kommen ist, 

 

- sich eines vereinsschädigenden Verhaltens schuldig gemacht hat. In diesem Fall hat    

  der Vorstand das Mitglied vor dem Ausschluss anzuhören. Die  Ausschluss-  

  entscheidung ist dem Mitglied per Einwurf/Einschreiben zuzustellen. Das Mitglied hat  

  das Recht, binnen einer Frist von einem Monat nach Zustellung Berufung beim  

  Vorstand einzulegen. Über die Berufung entscheidet die Mitgliederversammlung. 

 

   (Sollte daneben auch ein Ältesten- und/oder Ehrenrat als Organ vorgesehen werden, 

   sollte dieser über die Berufung von Mitgliedern gegen Ausschlußentscheidungen des 

   Vorstandes endgültig entscheiden.) 

 

6.4. Durch Streichung aus der Mitgliederliste. Die Streichung des Mitglieds aus der Mit- 

 gliederliste erfolgt durch den Vorstand, wenn das Mitglied mit (6) Monatsbeiträgen 

 in Verzug ist und diese Beiträge auch nach schriftlicher Mahnung durch den Vorstand 

 nicht innerhalb von 3 Monaten nach Absendung der Mahnung an die letztbekannte  

 Anschrift des Mitglieds voll entrichtet sind. In der Mahnung muss auf die bevorstehende 

 Streichung der Mitgliedschaft hingewiesen werden. 

 

§  7     Beiträge:  

 

 Die Mitgliedsbeiträge werden durch die Mitgliederversammlung festgesetzt.  

 

 

§  8  Organe des Vereins:  
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 Organe des Vereins sind: 

 

8.1. Die Mitgliederversammlung, 

 

8.2. der Vorstand, 

 

8.3. (weitere Organe, z.B. Ehrenrat, Beirat etc.). 

 

§  9     Mitgliederversammlung:  

 

9.1. Die Mitgliederversammlung ist jährlich vom 1. Vorsitzenden unter Einhaltung einer 

 Einladungsfrist von (2/4/6 ....) Wochen durch (persönliche Einladung mittels einfachem 

 Brief an die letztbekannte Anschrift der Mitglieder / Veröffentlichung in der Vereins- 

 zeitung etc.) einzuberufen. 

 

9.2. Die Mitgliederversammlung soll jeweils im 1. Halbjahr eines jeden Jahres stattfinden.  

 Mit der Einladung zur Mitgliederversammlung ist die vom Vorstand festgesetzte Tages- 

 ordnung mitzuteilen. 

 

9.3. Anträge zur Mitgliederversammlung müssen spätestens (1/2/3) Wochen vor dem Tag 

 der Versammlung beim Vorstand eingegangen sein, um in die Tagesordnung aufge- 

 nommen werden zu können.  

 

 Abweichend von § 32 Absatz 1 Satz 2 BGB können später eingehende Anträge 

 (ausgenommen Anträge auf Satzungsänderung) nur dann behandelt werden, wenn 

 für deren Behandlung ein dringendes Regelungsbedürfnis noch in dieser Mitglieder- 

 versammlung besteht und dieses dringende Regelungsbedürfnis von mindestens 

 2/3 der anwesenden Mitglieder bejaht wird. Anträge, die diese Voraussetzungen nicht 

 erfüllen, können nicht mehr behandelt werden. 

 

9.4. Die Mitgliederversammlung hat insbesondere folgende Aufgaben: 

 

 - Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung, 

 - Bericht des Vorstandes und Kassenbericht, 
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 - Bericht der Kassenprüfer, 

 - Entlastung des Vorstandes, 

 - Wahlen, 

 - Festsetzung der Höhe von Beiträgen, 

 - Beschlussfassung über den Haushaltsplan, 

 - Beschlussfassung über vorliegende Förder-Anträge. 

 

9.5. Stimmberechtigt sind alle Vereinsmitglieder, die das 18. Lebensjahr vollendet haben.  

Das Stimmrecht kann nur persönlich ausgeübt werden. 

 

9.6. Die Mitgliederversammlung beschließt mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen 

 Stimmen; Satzungsänderungen und Beschlüsse über Auflösung und/oder Verschmel- 

 zung des Vereins bedürfen einer Mehrheit von 3/4 der anwesenden Vereinsmitglieder, 

 Beschlüsse über Änderungen des Vereinszwecks einer Mehrheit von 3/4 aller Vereins- 

 mitglieder. 

 

9.7. Jede satzungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist beschlussfähig ohne  

 Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder. 

 

9.8. Die Leitung der Mitgliederversammlung obliegt dem 1. Vorsitzenden, im Verhinderungs- 

 fall dem 2. Vorsitzenden; der Vorstand ist berechtigt, ggf. eine dritte Person mit der 

 Versammlungsleitung zu betrauen. 

 

9.9. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das 

 vom Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist. 

 

9.10. Außerordentliche Mitgliederversammlungen können jederzeit durch Beschluss des 

 Vorstandes einberufen werden, wenn es das Interesse des Vereins erfordert oder 

 wenn die Einberufung von einem (z.B. Drittel, 20 %, Zehntel) aller Mitglieder schrift- 

 lich unter Angabe des Zwecks und der Gründe vom Vorstand verlangt wird. Für die 

 außerordentliche Mitgliederversammlung gelten die Bestimmungen für die ordentliche 

 Mitgliederversammlung entsprechend. 

 

 

§ 10    Vorstand  
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10.1. Der Vorstand des Vereins besteht aus dem 1. Vorsitzenden, dem 2. Vorsitzenden 

(ggf. weitere Vorsitzende/Kassenwart/Schatzmeister etc.). Der Verein wird gerichtlich 

und außergerichtlich durch zwei Vorstandsmitglieder vertreten, unter denen entweder 

der 1. oder 2. Vorsitzende sein muss (Vorstand gemäß § 26 BGB).  

 

 (Hier sind auch andere Regelungen denkbar, z.B. Einzelvertretung etc.) 

 

10.2. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer (1/2/3) Jahre(s) ge- 

 wählt. Er bleibt so lange im Amt, bis eine Neuwahl erfolgt. Scheidet ein Mitglied des 

 Vorstandes während der Amtsperiode aus, wählt der Vorstand ein Ersatzmitglied für 

 den Rest der Amtsdauer des ausgeschiedenen Vorstandsmitglieds. 

 

10.3 Der Vorstand entscheidet zwischen den Mitgliederversammlungen über vorliegende 

Förder-Anträge im Rahmen des genehmigten Etats.  

 

§ 11    (Ggf. Bestimmungen und Regeln für weitere O rgane): 

 

§ 12    Kassenprüfer (oder auch Rechnungsprüfer, Re visoren etc.) 

 

12.1. Die Kassenprüfer werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 2 Jahren 

 gewählt. Wiederwahl ist (nicht) zulässig. 

 

12.2. Die Kassenprüfer haben die Aufgabe, die Geschäftsführung des Vorstandes auf der 

Grundlage des für das jeweilige Geschäftsjahr beschlossenen Haushaltsplanes ein- 

schließlich der satzungsgemäßen Verwendung des Jugendetats zu überprüfen und der 

Mitgliederversammlung jährlich Bericht zu erstatten. Die Kassenprüfer sind berechtigt,  

die Vorlage sämtlicher Rechnungsunterlagen und Belege in den Räumen des Vereins 

zu verlangen. 

 

§ 13 Datenschutz 

 

13.1. Alle Organe des Vereins und Funktionsträger sind verpflichtet, nach außen hin und 

 Dritten gegenüber die gesetzlichen Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes 

 sowie der dazu erlassenen Ländergesetze zu beachten. Jedes Mitglied ist damit 
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 einverstanden, dass der Verein zur Erfüllung seiner Zwecke und Aufgaben personen- 

 bezogenen Daten seiner Mitglieder speichert und vereinsintern sowie innerhalb der 

 Verbände, bei denen Mitgliedschaften des Vereins bestehen, übermittelt.  

 

13.2. Jedes Mitglied hat das Recht auf: 

 a) Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, 

 b) Berichtigung über die zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn sie  

   unrichtig sind 

 c) Sperrung der zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn sich bei 

   behaupteten Fehlern weder deren Richtigkeit noch deren Unrichtigkeit 

   feststellen lässt, 

 d) Löschung der zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn die Speicherung 

   unzulässig war. 

 

13.3. Den Organen des Vereins und allen Mitarbeitern des Vereins oder sonst für den Verein  

 tätige ist es untersagt, personenbezogenen Daten unbefugt zu anderen als dem zur  

 jeweiligen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben,  

 Dritten zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch über  

 das Ausscheiden der oben genannten Personen aus dem Verein hinaus.  

 

§ 14    Wegfall des Vereinszwecks / Auflösung: 

 

14.1. Die Auflösung des Vereins kann nur auf einer ausdrücklich und ausschließlich zu 

diesem Zweck einberufenen Mitgliederversammlung beschlossen werden.  

 

14.2. Die Versammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 50 % der stimmberechtigten 

 Mitglieder anwesend sind. Bei geringerer Anwesenheit muß eine neue Versammlung 

 einberufen werden, die dann in jedem Fall beschlussfähig ist. 

 

14.3. Sämtliche Beschlussfassungen der hier in Rede stehenden Art müssen mit einer 

 Mehrheit von 3/4 (oder eine andere Mehrheit) der erschienenen Mitglieder erfolgen 

 (die Satzung kann eine andere Behandlungsweise vorschreiben). 

 

14.4. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 

Vermögen des Vereins an (vollständiger Name einer anderen steuerbegünstigten 
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Körperschaft oder einer Körperschaft des öffentlichen Rechts), der / die es unmittelbar 

und ausschließlich für steuerbegünstigte Zwecke (Förderung des Sports) zu verwenden 

hat. 

 

 

 

 


